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RS OGH 1982/2/10 11Os91/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.02.1982

Norm

StGB §307 Z1

Rechtssatz

Amtsgeschäfte sind alle Verrichtungen eines Beamten, die zur unmittelbaren Erfüllung der Vollziehungsaufgaben eines

Rechtsträgers dienen, also zum eigentlichen Gegenstand des jeweiligen Amtsbetriebes gehören und für die Erreichung

der amtsspezi5schen Vollziehungsziele sachbezogen relevant sind (hier: auch eine für die angestrebte Entscheidung

bloß präjudizielle Tätigkeit).
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